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(2) Die Gewährung einer zusätzlichen Unterstützung zur 
persönlichen Verwendung für Bürger, die wegen dauernder 
Gesundheits- oder Körperschäden der ständigen Betreuung 
und Pflege bedürfen und sich bis zur Aufnahme in einem 
Feierabend- oder Pflegeheim in einer staatlichen oder nicht
staatlichen stationären Einrichtung des Gesundheitswesens be
finden, wird durch den Minister für Gesundheitswesen ge
sondert geregelt.

§5
Erhöhung des Freibetrages 

bei Übernahme der Kosten der Hauswirtschaftspflege

(1) Der Freibetrag vom monatlichen Nettoeinkommen der 
durch Hauswirtschaftspflege betreuten Bürger, der für die 
Übernahme der Kosten aus staatlichen Mitteln maßgebend 
ist, wird für alleinstehende Bürger auf 400 Mark und für Ehe
paare auf 600 Mark erhöht.

(2) Die Bestimmungen^ über die Inanspruchnahme von 
Pflegegeld, Blindengeld oder Sonderpflegegeld sowie die In
anspruchnahme unterhaltsverpflichteter Angehöriger für die 
Kosten der Hauswirtschaftspflege finden weiterhin Anwen
dung.

§ 6

Pflegegeld, Blindengeld und Sonderpflegegeld 
für Kinder

(1) Das gemäß § 4 Abs. 2 der Zweiten Sozialfürsorgeverord
nung vom 29. Juli 1976 (GBl. I Nr. 28 S. 382) erhöhte Pflegegeld

3 § 18 Absätze 2 und 3 der Sozialfürsorgeverordnung vom 4. April 1974

der Stufen III und IV, Blindengeld der Stufen IV bis VI und 
Sonderpflegegeld für Kinder wird unabhängig von der Berufs
tätigkeit der Eltern gewährt.

(2) Das Pflegegeld der Stufen III und IV, das Blindengeld 
der Stufen IV bis VI sowie das Sonderpflegegeld wird für 
Kinder bereits ab Vollendung des 1. Lebensjahres gewährt, 
wenn die dafür erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.

Scblußbestimmungen

§ 7
Bereits bisher gewährte Sozialfürsorgeleistungen dürfen 

durch Rentenerhöhungen auf Grund der Dritten Verordnung 
vom 11. Oktober 1979 über die Gewährung und Berechnung 
von Renten der Sozialversicherung — Rentenverordnung — 
(GBl. I Nr. 35 S. 331) nicht vermindert werden.

§8

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1979 in Kraft.

Berlin, den 11. Oktober 1979

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender

Der Minister für Gesundheitswesen 
Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r
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